


































































































































































STELLENANGEBOTE

Bekanntmachung

Jahresabschluss 2012
Die Genossenschaft hat am 24.06.2013 den Jahres-
abschluss 2012 im elektronischen Bundesanzeiger 
unter der Nummer Hagen GenR 205 eingereicht. 
Die Veröffentlichung erfolgte am 30.08.2013.

EWG Hagen eG 
Wohnungsgenossenschaft 
Der Vorstand

Die Große Kreisstadt Fellbach (44.000 Einwohner), unmittelbar östlich der Landeshauptstadt Stuttgart gelegen, verfügt 
derzeit über rd. 480 städtische Wohnungen in 84 Wohngebäuden. Dieser Bestand soll in den nächsten Jahren bedarfs-
gerecht und zielgruppenorientiert saniert und modernisiert werden. Zudem sollen neue städtische Wohneinheiten u. a. 
mit integrativen oder generationsübergreifenden Wohnformen entstehen.

Der Wohnungsbestand und die Wohnungsverwaltung werden deshalb zum 01.01.2014 in einen neu gegründeten städ-
tischen Eigenbetrieb ausgelagert.

Wir suchen deshalb ab sofort eine/n 

Kfm. Betriebsleiter/-in
mit abgeschlossenem Studium der Immobilienökonomie bzw. vergleichbaren Studiengängen oder einer entsprechenden  
kfm. Ausbildung im immobilienwirtschaftlichen Bereich.

Mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung in der Immobilienbewirtschaftung oder vergleichbaren Branchen setzen wir 
voraus.

Die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind:
 •  Leitung des Eigenbetriebes gemeinsam mit dem Technischen Betriebsleiter
 •  Führen von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
 •  Vertretung der Stadt im Rahmen der Aufgaben des Eigenbetriebes
 •  Strategische Weiterentwicklung des städt. Wohnungsbestandes im Einklang mit den politischen Zielen der Stadt
 •  Aufstellung und Umsetzung der Wirtschafts- und Finanzpläne
 •  Controlling und Berichtswesen

Wir erwarten sehr gute fachliche Kenntnisse des Portfoliomanagements der Immobilienbewirtschaftung, eine ausge-
prägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung, ein hohes Maß an Organisations- und Kommunikationsfähigkeit ver-
bunden mit einem sicheren Auftreten und gute EDV-Kenntnisse. Kenntnisse des Eigenbetriebsrechts wären von Vorteil.

Die Bezahlung richtet sich nach TVöD. 

Die Stadt Fellbach fördert aktiv die Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Bei dauerhaft über den Anforderungen liegenden Leistungen ist ein zusätzliches Entgelt über unser Leistungsentgeltsys-
tem erzielbar. Bei Benutzung des ÖPNV (VVS) gewähren wir einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 75 v.H.

Seit September 2013 verfügen wir über eine betriebliche Kindertagesstätte für die Betreuung von Kleinkindern.

Für Auskünfte zu dieser 
Stelle steht Ihnen der Leiter 

des Amtes für Hochbau 
und Gebäudemanagement 

und Technischer Leiter des 
Eigenbetriebes, Herr Jürgen 

Mildenberger unter Telefon 
0711/5851-238 gerne zur Ver-

fügung.

Bitte bewerben Sie sich mit 
aussagefähigen Unterlagen 

bis spätestens zum 15.12.2013 
beim Hauptamt der Stadt 

Fellbach, Marktplatz 1, 70734 
Fellbach oder per E-Mail an 

hauptamt@fellbach.de 

Bitte senden Sie uns nur 
Kopien (ohne Bewerbungs-

mappen) zu, da wir Ihre 
Bewerbungsunterlagen nach 
Abschluss des Auswahlver-

fahrens nicht zurücksenden, 
sondern vernichten.

www.facebook.com/StadtFellbach

www.twitter.com/Stadt_Fellbach

www.call-surf.de

telefonischer Mieterservice
betreute Mietinteressenten 

BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung
Herdecker Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH 

Wetterstraße 7, 58313 Herdecke
Die Gesellschaft hat am 30.10.2013 den Jahresabschluss 2012 im elektroni-
schen Bundesanzeiger (HRB 5008) veröffentlicht.
Herdecke, den 31.10.2013

– Die Geschäftsführung –

STELLENMARKT
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Immobilienwirtschaftliche Herausforderung im prosperierenden Berliner Wohnungsmarkt

Die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH blickt auf eine 
mehr als 80-jährige Geschichte zurück, in der sie den Berliner Immo-
bilienmarkt mitgeprägt und das Stadtbild mitgestaltet hat. Durch alle 
Höhen und Tiefen der Geschichte hat sie dafür Sorge getragen, breiten 
Bevölkerungsschichten qualitativ guten Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen und damit das soziale Bild der Hauptstadt gestaltet. 

Heute ist die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft mbH eine 100%ige Tochter des Landes Berlin und gleichzeitig Konzern-Mutter- 
gesellschaft mit mehreren Tochtergesellschaften, die für die Verwaltung, Sanierung, WEG-Verwaltung und das Facility Management zuständig sind. 
Das Kerngeschäft der Gesellschaft liegt in der Verwaltung und der positiven Weiterentwicklung der Immobilienportfolien. Die STADT UND LAND 
Wohnbauten-Gesellschaft ist damit ein wichtiger, einflussreicher und etablierter Akteur auf dem immer attraktiver werdenden Berliner Wohnungsmarkt.
Für die immobilienwirtschaftliche, soziale und umweltorientierte Bewirtschaftung der mehr als 55.000 Mieteinheiten im Süden und Osten Berlins 
engagieren sich täglich ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zur weiteren zukunftsorientierten Steuerung und Entwicklung des Unternehmens suchen wir eine/einen

Kaufmännische Geschäftsführerin / 
Kaufmännischen Geschäftsführer

Gemeinsam mit Ihrem Geschäftsführungskollegen führen Sie den 
Konzern und alle zugeordneten Tochtergesellschaften gesamtverant-
wortlich. Die Arbeit des Geschäftsführungsteams ist im operativen 
Tagesgeschäft und vor dem Hintergrund strategischer Zukunftsarbeit 
an der Umsetzung der wohnungspolitischen Ziele des Landes Berlin 
als Gesellschafter ausgerichtet. Dies beinhaltet sowohl die immo-
bilienwirtschaftlich bestmögliche Bewirtschaftung und Entwicklung 
der Bestände als auch die Entwicklung der Standorte durch Stadtteil-
arbeit, Förderung der Wohnqualität und des sozialen Miteinanders 
durch entsprechend breite Angebote. Ihnen unterstehen die Ressorts 
Rechnungswesen, Finanzen und Grundstückswesen sowie Informa-
tion und Kommunikation. Die erfolgreiche Arbeit der STADT UND 
LAND unterstützen Sie dann am besten und passen daher ideal zu 
uns, wenn Sie über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit wirt-
schaftswissenschaftlichem Hintergrund sowie idealerweise über eine 
immobilienwirtschaftliche Zusatzqualifikation verfügen. Langjährige 
erfolgreiche Führungstätigkeit in der Immobilienwirtschaft mit dem 
Fokus auf die Steuerung, Finanzierung und Entwicklung großer und 
komplexer Wohnungsbestände haben Ihr Managementprofil geprägt. 
Ein Führungsverständnis, das gekennzeichnet ist von Offenheit, klaren 
Strukturen und Motivation, rundet Ihre Persönlichkeit ab. So gelingt 

es Ihnen, die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
erkennen, zu fördern und zielführend einzusetzen. Kommunikation 
sehen Sie dabei nicht als „Einbahnstraße“, sondern sind sich der 
besonderen Bedeutung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in  
Entscheidungsprozessen bewusst.

Um die Unterrepräsentanz von Frauen in Leitungsfunktionen in Be-
teiligungsunternehmen des Landes Berlin abzubauen, sind Frauen bei 
gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig 
zu berücksichtigen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Frauen werden deshalb ausdrücklich 
aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderten Bewerbern (w/m) 
wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher  
Eignung der Vorrang gegeben.

Für weiterführende vertrauliche Informationen steht Ihnen gerne unser 
Berater, Herr Thomas Knop, unter der Rufnummer 030 / 31865525 
zur Verfügung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte – bevorzugt per E-Mail (keine komprimierten Dateien und  
maximal 5 MB) – unter Angabe von Gehaltswunsch und des mög-
lichen Eintrittstermins an die nachfolgend aufgeführten Kontaktdaten. 
Bitte beziehen Sie sich auf die Referenznummer 461319.

Delta Management Consultants GmbH
Fasanenstraße 77 • 10623 Berlin
E-Mail: berlin@amrop.de
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Wir sind ein großes überregionales Wohnungsbauunternehmen und 
bewirtschaften mit 225 Mitarbeitern ca. 21.000 eigene und fremde Woh-
nungen. Für unseren Standort München Schwabing suchen wir eine 
fachlich wie menschlich überzeugende und unternehmerisch denkende 
Persönlichkeit als

Immobilienteamleiter (w/m)
Die Verantwortung, Organisation und Gewährleistung der Dienstgeschäfte 
im Immobilienteam München ist Ihre wesentliche Aufgabe. Sie sorgen für 
reibungslose Geschäftsabläufe bei ständiger wirtschaftlicher Kontrolle 
der von Ihnen betreuten Portfolien. Neben Führungsaufgaben gehören 
vielfältige Tätigkeiten im Bereich der Vermietung (z. B. die Optimierung 
von Leerständen sowie der Heiz- und Betriebskosten) sowie der Instand-
haltung und Modernisierung (z. B. aktive und nachhaltige Sicherung des 
Bestandes unter technischen Gesichtspunkten) zu Ihrem Tagesgeschäft.

Dazu steht Ihnen ein Team von sieben Kaufleuten, vier Technikern und  
16 Hausmeistern zur Verfügung. Die 3.515 Wohnungen und 44 Gewer-
beeinheiten verteilen sich auf die sechs Standorte in München, Unterha-
ching, Oberschleißheim, Ismaning, Starnberg und Kempten.

Für diese abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit haben 
Sie einen betriebswirtschaftlichen Hochschulabschluss oder eine ver-
gleichbare immobilienbezogene Qualifikation. 

Sie bringen umfassende Kenntnisse und Erfahrungen auf allen Gebieten 
der Wohnungswirtschaft, insbesondere im Management von Wohnungs-
beständen, mit. Ihr betriebswirtschaftliches Wissen sollte mit technischen 
Know-how verbunden sein. Der Umgang in den Bereichen Controlling, Port-
foliomanagement und Datenverarbeitung sowie eine verantwortungsvolle 
Personalführung setzen wir voraus. Sie überzeugen durch Souveränität, 
Durchsetzungsvermögen, soziale Kompetenz und Fingerspitzengefühl. Im 
operativen Tagesgeschäft wirken Sie bei Bedarf gerne mit.

Wenn es Sie reizt, in einem dynamischen und innovativen Umfeld den 
Unternehmenserfolg aktiv mitzugestalten, senden Sie Ihre aussagefä-
higen Bewerbungsunterlagen mit vollständigen Informationen (tabellari-
scher Lebenslauf, Zeugniskopien sowie Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
und des eventuellen Eintrittstermins) an:

Wohnbau GmbH * Personalabteilung * Philosophenring 2 * 53177 Bonn
wohnbau-gmbh.de  personal@wohnbau-gmbh.de

Die WoGe Bremerhaven eG kann als größte und älteste Woh-
nungsgenossenschaft in Bremerhaven auf eine 95-jährige Tra-
dition zurückblicken. Mit unserem Wohnungsbestand von rund 
2.800 Wohnungen stellen wir guten und preiswerten Wohnraum 
für die Region zur Verfügung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine / einen

Vorstandsassistentin / Vorstandsassistenten.
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören u. a.:
-  Unterstützung des Vorstandes
-  Optimierung von EDV-gestützten Arbeitsprozessen
-  Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit und Internetdarstellung
-  Interne Kommunikation mit den Abteilungen und Vorberei-

tung von Entscheidungen 

Sie verfügen über eine Hochschul- bzw. Fachhochschulausbil-
dung oder vergleichbare Qualifikationen und sind eine fachlich 
wie menschlich überzeugende Persönlichkeit mit hoher Einsatz-
bereitschaft. Sehr gute EDV- und PC-Kenntnisse (Word, Excel, 
Access, PowerPoint) runden Ihr Profil ab.

Wir bieten ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgaben-
gebiet mit leistungsgerechter Vergütung und eine zusätzliche 
Altersversorgung. 

Wenn Sie diese Aufgabe anspricht, senden Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und der Angabe Ihrer 
Vorstellungen zum Jahresgehalt bis zum 15.12.2013 an die

Wohnungsgenossenschaft Bremerhaven eG 
Herrn Uwe Stramm – persönlich 
Friedrich-Ebert-Str. 5 
27570 Bremerhaven

Für telefonische Informationen steht Ihnen Herr Stramm unter 
der Telefonnummer 0471 9260032 gern zur Verfügung.

www.gundlach-bau.de | www.facebook.de/gundlach-bau

Seit über 120 Jahren ist die Firmengruppe Gundlach in 
Hannover und Region ein erfolgreiches Familienunternehmen. 
Gundlach steht für Kompetenz in den Geschäftsfeldern 
Bauträger, Gewerbebau, Hoch- und Schlüsselfertigbau, 
Modernisierungen, Wohnungsvermietung sowie Immobilien-
verwaltung.

Wir bieten 
Einen sicheren Arbeitsplatz in einem netten Team

Ein vielseitiges, anspruchsvolles Tätigkeitsspektrum

Eine nachhaltige Unternehmenspolitik in einem modernen 

Familienunternehmen

Leiterin/Leiter Mieterbetreuung
Ihre Aufgaben

Sie verantworten die Mieterbetreuung und die kauf-

männische Objektverwaltung mit sieben Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern

Sie verwalten einige Mieteinheiten selbst

Sie entwickeln und führen Management- und 

Controllinginstrumente

Leiterin/Leiter Instandhaltung
Ihre Aufgaben

Sie leiten die Instandhaltung inklusive der technischen 

Objektverwaltung mit elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Sie entwickeln und führen Management- und 

Controllinginstrumente

Ihr Profil
Analytisches Denken sowie Motivation, das Unternehmen 

mitzugestalten 

Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung

Mieterbetreuung: abgeschlossene Ausbildung zum/zur 

Immobilienkaufmann/-frau, Immobilienökonom/in o. ä. 

Instandhaltung: Erfahrungen in der Immobilienbranche 

und technisches Verständnis

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
Gundlach GmbH & Co. KG 

Nadine Otto 

Am Holzgraben 1 

30161 Hannover

Tel. 0511.3109-338

otto@gundlach-wohnen.de

Zur Erweiterung des Teams in unserem 
Wohnungsunternehmen in Hannover 
suchen wir in Voll- oder Teilzeit eine/n:

Leiterin/Leiter Mieterbetreuung und
Leiterin/Leiter Instandhaltung
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Freiburger
Stadtbau
Verbund

Die Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) mit einem Bestand von ca. 11.000 Wohneinheiten ist die größte Wohnungsbaugesellschaft in Südbaden und gleichzeitig Muttergesellschaft  
des Unternehmensverbundes, welchem die Freiburger Kommunalbauten GmbH & Co. KG (FKB), die Regio Bäder GmbH (RBG) und die Freiburger Stadtimmobilien GmbH & Co. KG (FSI) 
angehören. Der Unternehmensverbund der Freiburger Stadtbau erreicht ein Umsatzvolumen von rund 80 Mio. Euro p.a.

Zur langfristigen Sicherung unseres Erfolges suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Abteilungsleiter (m/w) Wohnungswirtschaft
Ihre Aufgaben:
In dieser Position übernehmen Sie das aktive Management und die Leitung der Abteilung Wohnungswirtschaft mit derzeit ca. 70 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen (inkl. eines Regiebetriebes 
mit ca. 27 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen). Zu Ihrer Abteilung zählen unter anderem die Bereiche WEG, Mietanpassung, Mahn- und Klagewesen sowie Bau- und Gartenunterhaltung.  
Darüber hinaus gehören das Vermieten und das Verwalten des Wohnungsbestandes sowie das technische und kaufmännische Management zu Ihren Kernaufgaben. Sie sind Ansprech-
partner für städtische Ämter, Institutionen und Gremienmitglieder sowie in die vorbereitende Gremienarbeit eingebunden. Um die Effektivität Ihrer Abteilung zu gewährleisten, erkennen 
Sie Optimierungspotenziale und steuern Verbesserungsprozesse. Bei hervorragender Leistung soll im Unternehmen die Funktion eines Prokuristen im Bereich der Wohnungswirtschaft 
übernommen werden.

Ihr Profil:
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit verfügen Sie über ein Studium aus dem Bereich der Immobilien bzw. Wohnungswirtschaft oder Betriebswirtschaft. Sie verfügen über Erfahrung in den 
Bereichen des Miet- und Baurechts und kennen sich mit allgemeinem Vertragswesen aus. Durch Ihre Berufserfahrung verfügen Sie außerdem über Kenntnisse im Bereich des Objekt-
managements und in der Führung von Personal.

Persönlich zeichnen Sie sich durch eine ausgeprägte Dienstleistungs- und Kundenorientierung sowie Innovationsbereitschaft und Eigeninitiative aus. Durch Ihre überdurchschnittlichen 
kommunikativen Fähigkeiten sowie Ihr hervorragendes organisatorisches Geschick verstehen Sie es, die verschiedenen Projektbeteiligten zu motivieren und zur Einhaltung der gesetzten 
Ziele anzuhalten. Ihr Handeln ist führungsstark und von einer unternehmerischen Denkweise geprägt.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine interessante, sehr selbstständige Aufgabe in einem modernen Arbeitsumfeld mit großem Gestaltungsspielraum. Außerdem erwartet Sie bei uns eine leistungs-
gerechte Vergütung mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Referenzen. Diese senden Sie bitte bevorzugt per E-Mail  
an personal@fsb-fr.de, Freiburger Stadtbau GmbH, Personalabteilung, Am Karlsplatz 2, 79098 Freiburg. Bei konkretem Interesse und weitergehenden Fragen steht Ihnen unser  
GF Ralf Klausmann (Tel. 0761 2105-216) gerne telefonisch zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass Ihre Kontaktdaten gespeichert werden und wir uns über Bewerber bei öffentlich zugänglichen Stellen informieren.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.freiburger-stadtbau.de

Mehr als 40.000 Bochumer sind bei der VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH zu Hause. Und das aus gutem Grund: Gegründet am 
21. Dezember 1916 ist die VBW seit fast 100 Jahren am Markt und verfügt somit über eine große Erfahrung nicht nur bei der professionellen 
Bewirtschaftung von Wohnungen, sondern auch bei deren Planung und Gestaltung, beim Verkauf von zukunftsfähigem Wohnraum sowie 
der Fremdverwaltung.

Unser Kerngeschäft ist die Bewirtschaftung und Weiterentwicklung des eigenen Bestandes von nahezu 13.000 Wohnungen, welche die 
VBW zum größten Wohnungsanbieter in Bochum machen. Mit diesem breiten und differenzierten Angebot leistet die VBW mit ihren 120 
Mitarbeitern nicht nur einen bedeutenden Beitrag zu einer sicheren und sozial verantwortungsbewussten Wohnraumversorgung in unserer 
Stadt, sondern gibt auch entscheidende Zukunftsimpulse für eine ganzheitliche und nachhaltige Quartiers- und Stadtteilentwicklung.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen wir eine/n

Geschäftsführer/-in
der/die unsere Gesellschaft in einem zweiköpfigen Geschäftsführungsteam gemeinsam erfolgreich weiterentwickelt. Während der Kollege 
sich auf das Bestandsmanagement und die kaufmännische Steuerung fokussiert, zeichnen Sie für das strategische Investment des Unter-
nehmens im Kontext nachhaltiger Quartiersentwicklungen sowie die Weiterentwicklung des Bestandsportfolios im Rahmen der von den 
Gesellschaftern angestrebten Wachstumsstrategie verantwortlich. Verkauf und Service im Bereich Wohneigentum ergänzen diese Zustän-
digkeitsbereiche.

Wir suchen das Gespräch mit einer erfahrenen Führungskraft aus der Wohnungswirtschaft, die in der Lage ist, unsere kommunal und 
privatwirtschaftlich geprägte Anteilseignerstruktur zur Erreichung sowohl wirtschaftlicher als auch sozialer und ökologischer Zielset-
zungen synergetisch zu nutzen. Wenn Sie darüber hinaus über ein abgeschlossenes Studium, Erfahrungen in der Gremienarbeit und 
eine integrative, kommunikationsstarke Persönlichkeit verfügen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter 
Jungbluth@LABcompany.net an die von uns beauftragte Personalberatung richten. Unsere Berater Dr. Klaus Aden und Berit Jungbluth – die 
sich auch für Diskretion verbürgen – stehen Ihnen für erste telefonische Auskünfte unter +49 211 15 97 99-65 gerne zur Verfügung.

Die erste Adresse für 

LAB & Company Düsseldorf GmbH
Steinstraße 4
40212 Düsseldorf

nachhaltiges Wohnen in Bochum
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Wir sind die Tochtergesellschaft zweier Wohnungsbaugenossenschaften mit 
Sitz in Stuttgart und betreuen im Rahmen einer Geschäftsbesorgung rund 250 
Mietwohnungen. Zur Verwaltung dieses Bestandes suchen wir zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n 

Kauffrau/-mann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft  
bzw.  

eine/einen Immobilienkauffrau/-mann 
Ihre Aufgaben:
-  Verantwortung für die gesamte Mietverwaltung eines Bestandsbezirkes mit 

250 WE (Mietverträge, Abwicklung von Mieterwechseln)
- Ansprechpartner/in für sämtliche Fragen der Mieter und Mitglieder
- Berechnungen von Neumieten
- Erstellung der Nebenkostenabrechnungen
-  Beauftragung von Instandhaltungsarbeiten 
-  Abwicklung von Modernisierungsmaßnahmen
- Laufende Objektbetreuung
- Schadenabwicklung (Versicherungsfälle)
- Rückstandsbearbeitung und Mahnwesen

Ihre Fähigkeiten:
- Fachlich fundierte Kenntnisse zur Ausfertigung von Mietverträgen
- Selbständige Erstellung von Betriebs- und Heizkostenabrechnungen
- Sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen
- Idealerweise Erfahrungen mit dem GES-System
- Ausgeprägte Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten
- Gute Organisations- und Teamfähigkeit
- ausgeprägte bautechnische Kenntnisse

Wir bieten Ihnen:
-  eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarif der  

Wohnungswirtschaft
- gute Weiterbildungsmöglichkeiten
-  ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld

Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
 senden Sie bitte kurzfristig an:

VEG Vereinigte Eigenheimbau GmbH 
Herrn Axel Schaefenacker 
Rottweiler Straße 3 
70563 Stuttgart 
Telefon: 0711-737343-12 
www.bauvereinigung-vaihingen.de/veg

Wir sind eine Wohnungsgenossenschaft mit rund 2.000 Wohnungen und 
gleichzeitig der größte Wohnungsanbieter in Hagen-Hohenlimburg. Unser 
Unternehmen besteht seit 1926 und steht für Tradition und Erfahrung. 
Über die angegliederte GmbH vermieten und verwalten wir eigene Woh-
nungen und gewerbliche Objekte und betreuen über 900 fremde Einheiten. 
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Verstärkung unserer techni-
schen Abteilung eine/n

Bautechnikerin / Bautechniker.
Bauleitung, Planung, Ausschreibung und Leistungsvergaben in den Berei-
chen Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung gehören zu Ihren 
Aufgaben.
Für unsere Mitglieder sind Sie Ansprechpartner in technischen Dingen, 
begutachten die technische Seite der Mietsache und kümmern sich um 
erforderliche Maßnahmen.
Abnahme und Kontrolle von Bau- und Instandhaltungsarbeiten und die 
rechnerische Prüfung gehören zu Ihrem Aufgabenbereich.
Sie verfügen über einen Abschluss als staatlich geprüfte/r Techniker/in 
oder Bauingenieur/in und haben bereits Erfahrung in der Wohnungswirt-
schaft. 
Sie besitzen gute kommunikative Fähigkeiten und zeigen ein entspre-
chendes Auftreten gegenüber Mitgliedern, Mietern und Handwerkern. 
Sie haben das notwendige unternehmerische Denken, arbeiten eigenver-
antwortlich und verfügen über einen sicheren Umgang mit den gängigen 
EDV-Programmen.

Unser Angebot:
Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit, ein angenehmes Arbeits-
umfeld und eine angemessene Vergütung nach dem wohnungswirtschaft-
lichen Tarif.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des gewünschten Eintrittstermins 
an den Vorstand unserer Genossenschaft.

Hohenlimburger Bauverein eG 
Wiesenstraße 5, 58119 Hagen 
Tel.-Nr. 0 23 34 / 95 88 – 16 
E-Mail: info@holibau.de

Mit rund 12.700 Wohnungen 
in Karlsruhe gehört die 
VOLKSWOHNUNG GmbH zu 
den drei großen kommunalen 
Wohnungsunternehmen in 
Baden-Württemberg. 

VOLKSWOHNUNG GmbH
Team Personal
Ettlinger-Tor-Platz 2
76137 Karlsruhe

www.volkswohnung.com
www.kirchfeld-nord.de
www.knielingen-zweinull.de

Für die neu geschaffene Stelle suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

Leiterin/Leiter Zentrale Koordination
(Kennziffer DW-LZK)

Ihnen bereitet der Umgang mit Menschen genauso viel Freude wie die Analyse von Zahlen und Daten. Mit dieser Haltung 
sorgen Sie für die Weiterentwicklung und kontinuierliche Verbesserung des Controllings. Sie arbeiten direkt der Geschäfts-
führung zu und koordinieren zudem Aufgaben im Bereich HR und Compliance Management einschließlich Personalführung. 
Ferner übernehmen Sie Sonderaufgaben und -projekte der Geschäftsführung in enger Zusammenarbeit mit den Fachab-
teilungen. Ihre selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise hilft Ihnen, auch unter Termindruck den Überblick zu behalten.

Ihre Aufgaben 

der Unternehmenskultur 

Ihre Qualifi kationen 
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise Studienrichtung Betriebswirt-
schaftslehre oder Wirtschaftsrecht. Darüber hinaus besitzen Sie langjährige und umfassende wohnungswirtschaftliche Er-
fahrung (vorteilhaft: in der Beratung von Wohnungsunternehmen) sowie Teamgeist, Kommunikationsstärke und Führungs-
kompetenz. Sie zeichnen sich durch einen sorgfältigen Arbeitsstil mit hohem Qualitäts- und Kundenbewusstsein aus. 

Produkten ist für Sie eine Selbstverständlichkeit. Durch Ihr serviceorientiertes und verbindliches Auftreten fällt es Ihnen leicht, 

Sind Sie interessiert?

termins auf dem Postweg bis zum 13.12.2013.
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MIETRECHT INHALT

MIETRECHT

85  § 546 a BGB; § 55, 86, 87 InsO

Entschädigungsanspruch des Vermieters 

bei Insolvenz des Mieters

85  § BGB §§ 123, 280 ff., 823

Vorgetäuschter Eigenbedarf; 

Räumungsvergleich mit Generalquittung

86  BGB §§ 249, 257, 280, 307

Schadensersatzanspruch des Vermieters 

bei Verlust eines zu einer Schließanlage 

 gehörenden Schlüssels

86  BGB § 558

Mieterhöhung für ein Reihenhaus; 

Einfamilienhauszuschlag

WEG-RECHT

87  BGB § 307

Abnahme des Gemeinschaftseigentums 

durch den Erstverwalter

87  BGB § 1004; WEG §§ 14 Nr. 1, 15

Videoüberwachung in einer WEG-Anlage

87  WEG § 22; BGB § 1004

Rückbauanspruch trotz Verjährung 

des Anspruchs gegen den Handlungsstörer?

87  WEG §§ 10, 13

Neuordnung der Sondernutzungsrechte 

an Pkw-Abstellflächen

Online: 
Die Urteile können Sie als Langversion im Internet 
unter www.diewohnungswirtschaft.de/urteile 
 einsehen.

Nutzung der QR-Codes:
1.  Laden Sie sich eine QR-Code-App auf Ihr SmartPhone 

(z. B. barcoo, QuickMark Barcode Scanner, i-nigma).
2. Scannen Sie den gewünschten QR-Code mit der App.
3. Viel Spaß beim Lesen!

Muster

RA Heiko Ormanschick

Mietrecht

Blankeneser Bahnhofstraße 46, 22587 Hamburg

Telefon: 040 866060-0

kanzlei@ormanschick.de, www.ormanschick.de

RiAG Dr. Olaf Riecke

WEG-Recht

Baumweg 1, 22589 Hamburg 

Telefon: 040 871683

olaf@riecke-hamburg.de, www.riecke-hamburg.de

BGB §§ 123, 280 ff., 823

Vorgetäuschter Eigenbedarf; Räu-
mungsvergleich mit Generalquittung

1. Ob Schadensersatzansprüche wegen vorgetäuschten Eigenbedarfs 

entfallen, wenn die Parteien die Beendigung des Mietverhältnisses 

im Wege des Vergleichs vereinbarten, nachdem der Mieter das Vor-

liegen von Eigenbedarfsgründen – wie hier – ausdrücklich bestritten 

hat, entzieht sich einer allgemeinen Betrachtung.

2. Sofern der Mieter auf eigene Initiative einen Räumungsvergleich 

abschließt, nachdem er Ersatzwohnraum gefunden hat, kann die 

Generalquittung im Vergleich in der Regel als Verzicht auch auf 

Schadensersatzansprüche wegen möglicherweise nicht bestehenden 

Eigenbedarfs zugunsten der Bedarfsperson ausgelegt werden.

Amtsgericht Hamburg-Blankenese, Urteil vom 4.9.2013, 

531 C 351/12 (n. rkr.)

Bedeutung für die Praxis

Der Klägerin stehen keine Schadensersatzansprüche auf Zahlung an sich 

selbst oder ihre Rechtschutzversicherung wegen vorgetäuschten Eigenbe-

darfs zu. Der Vergleich enthält eine wechselseitige Generalquittung für alle 

Ansprüche aus dem vormaligen Mietverhältnis. Im vorliegenden Fall 

§ 546 a BGB; § 55, 86, 87 InsO

Entschädigungsanspruch des 
Vermieters bei Insolvenz des Mieters

Der Entschädigungsanspruch des Vermieters wegen verspäteter 

Rückgabe führt in der Insolvenz des Mieters nicht zu einem Ausson-

derungsrecht. 

OLG Koblenz, Beschluss vom 25.2.2013, 14 W 95/13

Bedeutung für die Praxis 

Streitgegenstand ist ein Entschädigungsanspruch gemäß § 546 a Abs. 1 

BGB. Ein solcher Anspruch kann außerhalb des Insolvenzverfahrens über-

haupt nur dann verfolgt werden, wenn er – über die Qualität einer bloßen 

Insolvenzforderung hinaus – die Eigenschaft einer Masseforderung hat. 

Das setzt voraus, dass der hiesige Sachverhalt § 55 Abs. 1 InsO unterfällt. 

Diesbezüglich fehlt es an hinreichendem Tatsachenvortrag. Die Anwen-

dung von § 55 Abs. 1 Nr. 2 InsO scheidet von vornherein aus, weil das Ver-

tragsverhältnis, auf dessen Folgewirkungen die Klage abhebt, bereits vor 

Insolvenzeröffnung beendet war. Auch für § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO ist nach 

Lage der Dinge kein Raum. Die Klägerin leitet die Haftung der Beklagten 

weder aus rechtsgeschäftlichem Handeln noch aus einem unerlaubten 

Tun noch aus einem sonstigen rechtsverletzenden Akt her. Sie wirft ihr 

lediglich vor, nichts zur Erfüllung eines bestehenden Räumungsanspruchs 

unternommen zu haben. Zu erwägen ist daher allein § 55 Abs. 1 Nr. 3 

InsO. Das verlangt, dass die Beklagte aus der Nutzung der streitigen 

Räume Vorteile für die Masse gezogen hat. Inwieweit es 

hier zu einer Bereicherung gekommen ist, lässt sich auf der 

Grundlage des bisherigen Parteivorbringens nicht ersehen. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg
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BGB § 558

Mieterhöhung für ein Reihenhaus; 
Einfamilienhauszuschlag 

Ein Sachverständigengutachten zur Ortsüblichkeit der Miete muss 

bei der Ermittlung der Einzelvergleichsmiete ein breites Spektrum 

von Vergleichswohnungen aus der Gemeinde berücksichtigen. Der 

Zuschlag für Einfamilienhäuser beruht auf der Einschätzung, dass 

der Nutzungswert eines solchen Objekts regelmäßig höher ist als 

derjenige einer Wohnung. Der Zuschlag ist deshalb nicht durch den 

oberen Spannenwert begrenzt.

BGH, Urteil vom 3.7.2013, VIII ZR 359/12

Bedeutung für die Praxis 

Die ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet aus den üblichen Entgelten, 

die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde für Wohnraum 

vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den 

letzten vier Jahren vereinbart oder, von Erhöhungen nach § 560 BGB 

abgesehen, geändert worden sind. Nach diesen gesetzlichen Vorgaben ist 

ein objektiver Maßstab anzulegen, der einen repräsentativen Querschnitt 

der üblichen Entgelte darstellen soll. Diese Anforderung ist nicht erfüllt, 

wenn nur Vergleichswohnungen aus einer einzigen Siedlung, die im Ei-

gentum ein und desselben Vermieters steht, Berücksichtigung finden. Mit 

einem Zuschlag sollen ersichtlich Umstände berücksichtigt werden, die in 

den ausgewiesenen Spannen selbst keinen Niederschlag gefunden haben. 

Der Zuschlag für Einfamilienhäuser beruht auf der Einschätzung, dass der 

Nutzungswert eines solchen Objekts regelmäßig höher ist als derjenige 

einer Wohnung von im Übrigen vergleichbarer Größe, Ausstattung und 

Lage, weil zusätzlich das Grundstück (Garage oder Einstell-

platz, Garten usw.) zur Verfügung steht. Der Zuschlag ist 

deshalb nicht durch den oberen Spannenwert begrenzt. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg

Dieb oder irgendein Dritter Missbrauch mit dem entwendeten Schlüssel 

treiben. Mietvertragsklauseln, die eine verschuldensunabhängige Ersatz-

pflicht für einen Schlüsselverlust vorsehen, benachteiligen den Mieter 

daher unangemessen und verstoßen gegen § 307 BGB. Der klagegegen-

ständliche Schadensersatzanspruch folgt aber aus §§ 280 Abs. 1, 249 

Abs. 2, 257 BGB. Der Beklagte hat durch die Nichtrückgabe eines der ihm 

vom Kläger überlassenen Schlüssel seine Obhuts- und Rückgabepflicht 

(§ 546 Abs. 1 BGB) verletzt, die sich auch auf mitvermietetes Zubehör 

der Mietsache erstreckt. Diese Vertragsverletzung ist vom Beklagten auch 

zu vertreten. Umstände, die die dahingehende gesetzliche Vermutung 

widerlegten (§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB), sind weder vorgetragen noch 

ersichtlich. Die endgültige Vorenthaltung eines dem Mieter anvertrauten 

Wohnungsschlüssels geht über den vertragsgemäßen Mietgebrauch, in 

dessen Rahmen der Mieter Veränderungen oder Verschlechterungen der 

Mietsache nicht zu vertreten hat (§ 538 BGB), hinaus. Hierbei kommt 

es nicht darauf an, ob der Vermieter die Schließanlage 

tatsächlich und zeitnah ausgewechselt hat. Denn soweit er 

dies unterlässt, handelt er auf eigenes Risiko. 

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg

kommt es auf die Auslegung des Räumungsvergleichs und die Würdigung 

aller Umstände des Einzelfalles an. Ob Schadensersatzansprüche wegen 

vorgetäuschten Eigenbedarfs entfallen, wenn die Parteien die Beendigung 

des Mietverhältnisses im Wege des Vergleichs vereinbarten, nachdem der 

Mieter das Vorliegen von Eigenbedarfsgründen – wie hier – ausdrücklich be-

stritten hat, entzieht sich einer allgemeinen Betrachtung. Im vorliegenden 

Fall scheiden gesetzliche oder vertragliche Schadensersatzansprüche aus, 

weil der Streit über die Berechtigung des bestrittenen Eigenbedarfs durch 

den Vergleich gerade beigelegt werden sollte. Im Übrigen bestätigt die Klä-

gerin dies selbst in der Klageschrift, wonach „aufgrund der Unsicherheit der 

Klägerin, ob die Eigenbedarfskündigung greifen werde” Ersatzwohnraum 

gesucht und dann der Vergleich abgeschlossen wurde. Hier ist jedenfalls 

aufgrund des im Vorprozess bestrittenen Eigenbedarfs nicht davon auszu-

gehen, dass die Klägerin in der sicheren Vorstellung die Wohnung geräumt 

hat, materiell hierzu auch verpflichtet zu sein. Sofern die Klägerin – wie hier 

– auf eigene Initiative einen Räumungsvergleich abschließt, nachdem sie 

Ersatzwohnraum gefunden hat, kann die Generalquittung nur als Verzicht 

auch auf Schadensersatzansprüche wegen möglicherweise nicht bestehen-

den Eigenbedarfs zugunsten der Tochter der jetzigen Beklagten ausgelegt 

werden. Eventuelle nachvertragliche Pflichten sind im 

Übrigen durch die Generalklausel des Vergleichs in Wegfall 

gekommen.

Rechtsanwalt Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB §§ 249, 257, 280, 307

Schadensersatzanspruch des Vermie-
ters bei Verlust eines zu einer Schließ-
anlage gehörenden Schlüssels

Zu ersetzen sind im Fall eines zu einer Schließanlage gehörenden 

Schlüssels nicht nur die erforderlichen Kosten zur Wiederherstellung 

des fehlenden Schlüssels, sondern darüber hinaus auch die erforder-

lichen Kosten zur Erneuerung der Schließanlage. Dies gilt auch, wenn 

die Schließanlage tatsächlich nicht erneuert wird.

LG Heidelberg, Urteil vom 24.6.2013, 5 S 52/12 

(Revision zugelassen)

Bedeutung für die Praxis 

Der vom Kläger verfolgte Schadensersatzanspruch ergibt sich allerdings 

nicht unmittelbar aus § 1 Nr. 2 Abs. 5 Satz 2 des von den Parteien unter-

schriebenen schriftlichen Mietvertrags, wonach der Mieter bei Verlust 

eines Schlüssels verpflichtet ist, auf Verlangen des Vermieters die Kosten 

für entsprechende Türschlösser bzw. bei einer Schließanlage deren Kosten 

und auch die Kosten für den Austausch der Schlüssel zu übernehmen, 

sofern der Mieter nicht nachweisen kann, dass Missbrauch ausgeschlossen 

ist. Die Klausel stellt eine unangemessene Benachteiligung dar. Dies ist im 

Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung mit wesentlichen Grund-

gedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu 

vereinbaren ist (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Denn die Klausel begründet ei-

nen verschuldensunabhängigen Schadensersatzanspruch, den der Mieter 

nur abwenden können soll, wenn er den Ausschluss des Missbrauchs des 

verlorenen Schlüssels nachweist. Kann er hingegen nur nachweisen, dass 

er den Schlüssel ohne sein Verschulden verloren hat, etwa durch einen 

nicht auf einer Sorgfaltspflichtverletzung des Mieters beruhenden Dieb-

stahl, soll er weiterhin haften, solange er nicht auch ausschließt, dass der 
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BGB § 1004; WEG §§ 14 Nr. 1, 15

Videoüberwachung in einer 
WEG-Anlage

Eine eingeschränkte Videoüberwachung, bezogen auf den eigenen 

Sondernutzungsbereich, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Das 

Landgericht Hamburg (ZMR 2011, 288) erlaubt – in Mietsachen – so-

gar, dass eine Videokamera auch den von allen Nutzern in Anspruch 

genommenen Hausflur erfassen dürfe. Nach Ansicht des BGH (ZMR 

2011, 734) genügt die theoretische Möglichkeit einer manipulati-

ven Veränderung der Anlage nicht. Ein Nachteil liege erst vor, wenn 

eine Manipulation aufgrund der konkreten Umstände hinreichend 

wahrscheinlich ist.

AG Hamburg-Blankenese, Urteil vom 9.1.2013, 539 C 7/12 

(n.rkr; Vergleich in 2. Instanz)

Bedeutung für die Praxis

Selbst bei dem Vorliegen einer über das Maß des § 14 Nr. 1 WEG hinaus-

gehenden Beeinträchtigung bzw. Verletzung des Persönlichkeitsrechts 

anderer Wohnungseigentümer steht es grds. im Ermessen des Störers, wie 

er den rechtswidrigen Zustand beendet. Ob ein Wohnungseigentümer eine 

Videokamera betreiben darf, ist oft auch von Regelungen in der konkreten 

Gemeinschaftsordnung abhängig. In jedem Fall bedarf es ei-

ner Einzelfallbetrachtung; generelle Lösungen verbieten sich.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG §§ 10, 13

Neuordnung der Sondernutzungsrech-
te an Pkw-Abstellflächen 

Der Beschluss einer Wohnungseigentümerversammlung, bestehende 

Sondernutzungsrechte an Pkw-Abstellflächen neu zu ordnen, greift 

in den Kernbereich des Sondereigentums ein und ist daher mangels 

Beschlusskompetenz der Eigentümerversammlung nichtig.

AG Wiesbaden, Urteil vom 6.9.2013, 92 C 2186/13

Bedeutung für die Praxis

Schon die erste Jahrhundertentscheidung des BGH vom 20.9.2000 zur 

Beschlusskompetenz (ZMR 2000, 771) betraf Sondernutzungsrechte. 

Diese können weder durch Beschluss begründet, aufgehoben oder geändert 

werden. Ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot ergibt sich – wie hier – 

oft bereits aus der unpräzisen Formulierung des Beschlusses, der meist auf 

Vorarbeiten der WEG-Verwaltung beruht. Das OLG Oldenburg (ZMR 2005, 

814) verneinte eine hinreichende Bestimmtheit für den Begriff „zuord-

nungsfähige Kosten”. Die Regelung lasse nicht erkennen, 

welche Kosten denn als zuordnungsfähig gelten sollten.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG § 22; BGB § 1004

Rückbauanspruch trotz Verjährung 
des Anspruchs gegen den Handlungs-
störer?

1. Ist ein Rückbauanspruch gegen den Handlungsstörer verjährt, 

kann der Rechtsnachfolger zur Duldung des Rückbaus auf Kosten 

aller Eigentümer verpflichtet sein, da sich durch die Verjährung an 

der Rechtswidrigkeit der Baumaßnahme nichts geändert hat. 

2. Ein Vertrauensschutz des Erwerbers gegenüber der Gemeinschaft 

scheitert, wenn kurz nach dem Erwerb bereits ein vorbereitender 

Grundsatzbeschluss gefasst wurde. 

3. Die Zustimmung zu einer baulichen Veränderung kann nicht auch 

außerhalb einer förmlichen Beschlussfassung erklärt werden (vgl. 

bereits LG Hamburg, DW 3/2013, S. 78).

LG Hamburg, Urteil vom 6.2.2013, 318 S 20/12

Bedeutung für die Praxis

Umstritten ist noch immer die vom LG Hamburg erneut (vgl. bereits LG 

Hamburg, DW 3/2013, S. 78) bejahte Frage, ob bauliche Veränderungen 

seit 1.7.2007 nur noch durch Beschluss genehmigt werden können. Im 

vorigen Verfahren war die Revision zugelassen worden. Die eingeschränk-

te Wirkung einer Anspruchsverjährung gegen den Handlungsstörer wird 

hier vom Gericht herausgestellt und in der Praxis oft übersehen. Aber: Die 

nicht unter Bestandsschutz stehende störende Baumaßnahme bleibt trotz 

Verjährung des Anspruchs gegen den Handlungsstörer rechtswidrig und 

kann deshalb noch beseitigt werden. Allerdings muss die Gemeinschaft 

die Rückbaumaßnahme dann kostenmäßig zulasten aller Eigentümer um-

setzen. Wenn der ursprüngliche Störer noch Mitglied der 

Gemeinschaft ist, muss er pro rata nach § 10 Abs. 8 WEG 

auch mitbezahlen.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG-RECHT

BGB § 307

Abnahme des Gemeinschaftseigen-
tums durch den Erstverwalter 

Eine von einem Bauträger in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

eines Erwerbsvertrages verwendete Klausel, die die Abnahme des 

Gemeinschaftseigentums durch einen vom Bauträger bestimmba-

ren Erstverwalter ermöglicht, ist gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB 

unwirksam.

BGH, Urteil vom 12.9.2013, VII ZR 308/12

Bedeutung für die Praxis

Die WEG als Verband, vertreten durch ihren Verwalter, ist im Sinne der 

sog. Aktivlegitimation befugt, die Rechte der Erwerber wegen Mängeln 

sowohl am Gemeinschaftseigentum als auch am Sondereigentum geltend 

zu machen. Sieht die Abnahmeklausel vor, dass der Erwerber unwiderruf-

lich eine bestimmte Person bevollmächtigen muss bzw. bereits tatsächlich 

bevollmächtigt, ist sie unwirksam. Die vom Bauträger geschuldete Leis-

tung entgegenzunehmen und über ihre Ordnungsgemäßheit zu befinden, 

ist allein Sache der Erwerber, denen es überlassen bleiben muss, den zur 

Abnahme Berechtigten jederzeit selbst frei zu bestimmen. 

Das kann nicht durch Formularklauseln in allen Erwerbs-

verträgen umgangen werden.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg
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Wie gut reagieren Wohnungsunternehmen, 

wenn sie von Interessenten eine Anfrage per 

E-Mail erhalten? 

Diese Frage beantwortet das Benchmarking 

der Vermietungstests von Analyse & Konzepte, 

welches die Ergebnisse von 53 getesteten 

Wohnungsunternehmen in ganz Deutschland 

abbildet. 

Das Resultat: Im Durchschnitt beantworteten 

die Unternehmen im Jahr 2013 73 % aller 

E-Mail-Anfragen von Wohnungsinteressenten. 

2008 lag die durchschnittliche Beantwor-

tungsquote noch bei 64 %. 

20 % der getesteten Wohnungsunternehmen 

beantworteten ausnahmslos alle E-Mails. 

Dieser Wert bedeutet ebenfalls eine Steige-

rung, denn 2008 taten das nur 9 %. Meist 

erhalten die Interessenten als Antwort eine 

E-Mail, immer häufiger werden sie aber auch 

direkt angerufen, um die nächsten Schritte, 

wie zum Beispiel einen Besichtigungstermin 

zu vereinbaren. Die Reaktionszeit für die 

Antwort auf eine E-Mail-Anfrage liegt bei 

1,7 Arbeitstagen und hat sich im Vergleich zu 

2008 nicht verändert.
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ANTWORTVERHALTEN BEI E-MAIL-ANFRAGEN

   Weniger als ¼ 
der E-Mails beantwortet  0 %

   Mindestens ¼ 
der E-Mails beantwortet 6 %

   Mindestens die Hälfte 
der E-Mails beantwortet 40 %

   Mindestens ¾ 
der E-Mails beantwortet 34 %

   Alle E-Mails beantwortet 20 %
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Mit Haufe und Hammonia meistern Sie die Herausforderungen 
der Wohnungswirtschaft. Versprochen.

Stets aktuell und mit wenigen Klicks abrufbar: 

> Haufe- und Hammonia-Fachwissen

> Mustervorlagen und Arbeitshilfen des GdW

> Inhalte vieler Fachtitel wie dem Wohnungs- und Immobilienlexikon 

> Online-Seminare für die Wohnungswirtschaft

Jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen.

www.haufe.de/wowi

„Im WohnungsWirtschafts 
Office Professional von Haufe 
finden Sie die  Muster  verträge 
und Formulare sowie die 
wichtigsten Fachbücher und 
Arbeitshilfen des GdW – alles 
stets aktuell über den Online-
Zugriff!“

Ingeborg Esser
Hauptgeschäftsführerin des GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V.
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Partner der Wohnungswirtschaft

Modernisieren im Bestand – alles aus einer Hand!  
Von der Einzelmodernisierung bis zur Quartiersentwicklung. 

Fordern Sie uns: www.blome.org

„Bewohnte Bäder lassen wir seit 2010 nur noch von Blome sanieren – 
insgesamt rund 150. Da die Modernisierung in nur sieben Arbeitstagen 
abgeschlossen ist, werden unsere Mieter so am wenigsten beeinträchtigt. 
Zugesagte Termine werden immer eingehalten. Wir sind von dem System 
überzeugt und empfehlen Blome gerne weiter!“

Dieter Wohler, Vorstand Wilhelmshavener Spar- und Baugesellschaft eG
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